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BS-Beschluss öffentlich 

B446-24/12 

 öffentlich: Ja 

 Drucksachen-Nr.: 
Erfassungsdatum: 

05/761 
06.02.2012 

 

Beschlussdatum: 
02.04.2012 

 Einbringer: 
Bündnis 90 / Die Grünen 

 

Beratungsgegenstand: Prüfauftrag: 

Eignung der Stralsunder Str. 10/11 als Standort für die Musikschule Greifswald 

 

Beratungsfolge 
Verhandelt - beschlossen 

am TOP Abst. ja nein enth. 

Senat 14.02.2012 8.8     

OTV Innenstadt 07.03.2012 7.6     

Finanz-, Wirtschafts- und 
Liegenschaftsausschuss 

12.03.2012 9.3 abgelehnt 5 7 0 

Ausschuss für Bildung, 
Universität und Kultur 

14.03.2012 10.1 abgelehnt 4 5 2 

Hauptausschuss 19.03.2012 3.8     

Bürgerschaft 02.04.2012 5.10 abgelehnt 6 mehrheitlich 8 

 

 
 
 
         Egbert Liskow 
         Präsident 
 

Beschlusskontrolle: Termin: 

Finanz-, Wirtschafts- und Liegenschaftsausschuss 01.08.2012 

Ausschuss für Bildung, Universität und Kultur 01.08.2012 

 

Haushaltsrechtliche Auswirkungen? Haushalt Haushaltsjahr 

Nein   

 
 

Beschlussvorschlag 

 

Der Oberbürgermeister wird beauftragt zu prüfen, ob ein Umzug der 
Musikschule in das Gebäude Stralsunder Straße 10/11 unter Aspekten der 
Kapazitätserweiterung und der Wirtschaftlichkeit generell sinnvoll und möglich 
ist. 
Das Ergebnis dieser Prüfung ist dem Finanz- und dem Bildungsausschuss zur 
Sitzung im August vorzustellen. 
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Sachdarstellung/ Begründung 

 
Das Gebäude Stralsunder Str. 10/11 steht unter Denkmalschutz. Die Hoffnung auf eine 
Nutzung als Sitz der Kreisverwaltung hat sich zerschlagen und es wird wieder über einen 
Abriss nachgedacht. Evtl. ließe sich das Gebäude retten, wenn die Stadt eine Verwendung 
dafür hätte. 
Eine Idee wäre der Umzug der Musikschule in das Gebäude. 
 
Es sollte daher geprüft werden, ob das Gebäude für die Unterbringung der Musikschule 
geeignet ist. Darüber hinaus soll bei dessen generellem Einverständnis mit dem Besitzer 
über die ökonomischste Variante der Unterbringung für die Stadt gesprochen werden, um die 
Wirtschaftlichkeit eines solchen Umzugs zu ermitteln. 
 
Die Unterbringung der Musikschule in sanierten Räumen der Stralsunder Str. 10/11 würde 
die Attraktivität der Einrichtung deutlich steigern. Insbesondere der große Saal in dem 
Gebäude könnte bei einer Nutzung als Konzert- und Veranstaltungssaal außerdem zu 
steigenden Einnahmen für die Musikschule, etwa durch Fremdvermietung, führen. 
 
Sollte sich bei der Prüfung heraus stellen, dass die Raumkapazität in der Stralsunder Str. 
10/11 für einen kompletten Umzug nicht ausreicht, wäre zu überlegen, ob evtl. ein Teilumzug 
in einen Teil des Gebäudes sinnvoll wäre. Der zweite Teil des Gebäudes könnte dann durch 
andere Nutzer belegt werden. Letzteres wäre auch zu prüfen, wenn sich das Gebäude als zu 
groß herausstellen sollte. 
 
Mit einem Umzug kann mehreres erreicht werden: 

 Die Musikschule kann ihre Kapazitäten in jeglicher Hinsicht erweitern 

 Das städtebaulich und bauhistorisch bedeutende Gebäude Stralsunder Str. 10/11 
kann erhalten werden 

 Die Parkraumsituation an der Steinbeckerstraße kann sich deutlich entspannen und 
der Durchgangsverkehr Steinbecker-/Loeffler-Straße reduziert werden. 

 Evtl. können über den Verkauf des jetzigen Gebäudes der Musikschule die nötigen 
Investitionen bzw. Mietzahlungen an den Investor zumindest teilweise refinanziert 
werden. 

 
  


